
 
 

Lieber Gast 
 
 

In einigen  Speisen und Getränken sind kennzeichnungspflichtige 
Lebensmittelzusatzstoffe enthalten. 

Diese Zusatzstoffe sind in Lebensmitteln die wir zubereitet einkaufen. 
 

Bei der Herstellung von Suppen und Soßen sowie bei der 
Vorbereitung von Fleisch, Fisch, Gemüse und Salat 

verwenden wir keine  Geschmacksverstärker wie zum Beispiel: 
Glutamat, Gekörnte, Fondor, Soßen oder Suppenpulver 

 
Zur Bindung verwenden wir Gemüse, Kartoffeln oder Maisstärke 

 
 
 

Deklarierungspflichtige Zusatzstoffe 
 

1. Mit Farbstoff 
2. Mit Konservierungsstoff 
3. Mit Antioxidationsmittel 

4. Mit Geschmacksverstärker 
5. Nitritpökelsalz 

6. Modifizierte Stärke 
7. Verdickungsmittel 

8. Geschwärzt 
9. Mit Phosphat 

10. Mit Milcheiweiß 
11. Gewachst 

12. Pflanzenöl aus gv – Soja 
13. Geschwefelt 

 
 
 

a. Speck 2,3,4,5 
b. Schinken 2,3,4,5 
c. Wurstsalat 2,4,9 
d. Fleischkäse 2,4,9 

e. Schinken und Wurst 2,3,4,5,9 
f. Toast „Ananas“ 2,3,4 

g. Eisteller „Eierlikör“ 1,2,3 
h. Softeis 1,2,3 

i. Kartoffelbeilage 1,6,7 
j. Preiselbeeren  E330 ( Zitronensäure ) 

k. Kartoffelklöße 2,3 
l. Shrimps 

m. Oliven 8, Peperoni 3, 14 
n. aus China 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


